
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Lorch 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die 
Geschäftsjahre 2024 bis 2028;

hier: Aufstellung der Vorschlagslisten für die Gemeinden

Die von der Stadtverordnetenversammlung aufgestellte 
Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für 
die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 liegt

von Montag, 22. Mai 2023 bis Dienstag, 30. Mai 2023

in Zimmer 4 des Rathauses der Stadt Lorch zu jedermanns 
Einsicht offen; Zeiten nach Vereinbarung sowie Freitag von 
08.00 bis 12.00 Uhr.

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche - 
gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist - schriftlich oder zu 
Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass 
in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 
32 Gerichtsverfassungsgesetz nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33 und 34 Gerichtsverfassungsgesetz 
nicht aufgenommen werden sollten.

Lorch/Rhein, den 16.05.2023

DER MAGISTRAT DER
STADT LORCH/RHEIN
Gez.
- Ivo Reßler-
Bürgermeister


